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\bst hlicssc ml ist aber diese Argumentation no< Ii 111< Iii Denn wenn das htiafiecht
seine se blitzende n und \erlundernden Funktionen erfüllen soll muss der (»es» tzgeher
weiter prüfen ob ein bestimmtes inen«< hin he* \ erhalten eine so grosse Gefahr
fur die Gesellst liaft darstellt, dass tlie strafrechtliche krfa««iing des later« zur
Notwendigkeit wirtl Dabei ergibt steh aus den Strafret Ilten der ganzen Welt das« sogar
Handlungen bestraft werden müssen, bei denen die Anständigkeit und I auterkeit der
Gesinnung des Täters feststellt politische Delikte bei denen also im lit eine
moralist be Wertung, sondern nur die Gefahr entscheidet

Diese Gefahr bestellt abet bei der homosexuellen Bctatiumg als solche nicht
Solange die Homosexuellen unter sich bleiben, schaden sie niemand

le langer je mehr hat der Gesetzgc her gelernt bei der Aufstellung von htiaf-
bestimmungen ein Hauptaugenmerk auch auf die tndi\iduelle Wirkung tier Strafe /u
richten Die Gedanken der General- und der hpezialprav ention weisen ihm hier den
Weg Nun ist gewiss einem htrafsatz gegen die homosexuelle Betätigung die absthrek-
kende. hemmende Wirkung nullt abzusprechen Sie ist im Gegenteil sehr gross In den
Landern mit einer soli hen htrafhestimiming lebt ein grosser Teil der Homosexuellen in
ständiger Turcht vor tiein Konflikt mit dem btrafruhtcr \iith die Daten dei nur zur
\erfugung stehenden Fntjuete weisen immer wieder ausdrücklich darauf Inn Vber sie
machen, was sicherlich nuht simuliert ist auch darauf aufmerksam das« die Furtht
vor tier Strafe und tist recht eine Bestrafung geeignet sind, einen sonst wertvollen
Mensthen in seinen Nerven zu erschüttern und seelisch zugrunde zu richten Meilen
umwandeln kann eine htrafe den Homosexuellen niemals Jede endgültige spe/ialpra-
ventive Wirkung ist ihr versagt Darin sollte der Kriminalpolitiker namentlich auch

mit dem Mediziner einig sein Der schweizerische Psvchiater Prof Dr Bleuler
(Psychiatrie. 410- schrieb «Die <ti afrei hthe he Behandlung der Homostxitellen ist vom
ärztlichen Standpunkt aus als eine ungerechte zu bezeichnen Sie ist auch inkonsequent.

unwürdig, und was ich ihr am meisten vorwerfe sie nutzt gar nichts.» Ks ware
leicht, dieses eine Zeugnis durch zahlreiche weitere ärztliche Aeusserungeii zu

erganzen.

4ms «Homosexualität und btrafgisetzgeber». V erlag Stampfh & (te Bern 1929

Ilm ein Menschenreclit
\on Dr Magnus Hirschfeld Geschrieben im Jahre 1896

Ks ist eine eigenartige Frsiheinung mit der wir uns als einmal gegeben abfinden
müssen class die sinnliche I lebe nicht ausschliesslich au das entgegengesetzte (»esc blecht
gebunden ist Wenn wir bisher die (»runde dieser Tatsache nicht verstanden ja wenn
«le anders Geaiteten geradezu Grauen einzuflossen vermag, «o i«t doch ein Zweifel
heutigentags nicht mein zulässig, da«« es eine ansehnliche Anzahl von Männern und
Frauen gibt, zu allen Zeiten bei allen \ olkern und allerorts gegeben bat die nicht zu

Mitgliedern des anderen, sondern des eigenen Geschlechts in wahrhafter I lebe
entbrennen

Nicht von grobsinnlicher Leidenschaft ist hier die Bede sondern von reiner, echter,
begeisternder Liehe, jenem unergründlichen Gefühl höchsten hrdenglueks das che Dichter

in seinem göttlichen Zauber so s( armerisc h schildern jenem Zustande, hei
welchem im Wachen und Traumen der Gegenstand der I lebe uns beherrscht den wir mit
Eifersucht bewachen, dessen \nhlitk und Berührung beseligt, eine elementare Fmpfin-
dung. che man sich nicht gehen und nehmen kann, stets verknüpft nnt dem Bestrehen
dem Geliebten wohlgefällig zu sein dem Wunsch nach Besitz und der hehnsucht nach

Gegenhelie — Dass che Liebe zum eigenen wie die zum anderen Geschlecht zur Pro-
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stitution, ja in Einzelfällen zu widerwärtigen Ausschweifungen und \ cnrrnngen fuhren
kann, hat mit dem erhabenen Charakter dieser Empfindungen an sich nichts zu tun.

Was /wischen willensfreien Menschen 111 geschlechtlicher Beziehung vorgeht, ist
ihre eigene Sache, das mögen sie unter sich ahniaehcn. ein vernunftbegabtes Wesen wird
von selbst unablässig seine Sinnlichkeit zu zügeln trachten. Der Staat hat sich der
Einmischung /n enthalten, zumal die durch Zufall oder die gemeinsten Motive schändlicher
Erpresser zu seiner Kenntnis gelaugenden Falle doch nur einen ganz verschwindenden
Bruchteil der taglich vorkommenden darstellen. Wie jene das Schaffot besteigende
Französin können diese unglücklichen Opfer von der Anklagebank der schadenfrohen
Mitwelt zurufen: Freut Euch Kanallien. dass Ihr nullt erwischt seid!»

Gewiss. wer Gewalt anwendet, sich an Minderjährigen vergreift und ein öffentliches
\ergerius gibt, verfalle dem \rnie der Gerechtigkeit. Alles weitere ist vom l ebel. Möge
der Staat die \ erhaltnisse der weihlichen und männlichen Prostituierten regeln, möge
er das verderbliche Lrpre*»sertum. welches -»eine Gesetze grossgezogen, bekämpfen, aber
hebe er \ Urschriften auf. die nur schlechte Folgen gezeitigt haben, durch die noch

keiner von seinem Triebe befreit, wohl aber Tausende von nützlichen Existenzen
vernichtet wurden.

Die Wissenschaft macht sich mitschuldig, wenn sie nicht unablässig die Justiz zur
Gerechtigkeit anstachelt; sie darf nicht ruhen und rasten, bis sich die Gesetzgebung zur
\ en de rung von Straf lies 111111111111 gen herbeil asst. welche eine unnatürliche Grausamkeit
darstellen.

Aus der Broschüre «Sappho und Sokrates

Unhaltbare « Vk issenschaft

«... Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, gewisse Formen der Sexualbetätigung
als an und fur sich in ihren biologischen Ursprüngen normal oder abnormal zu betrachten.

Die heutigen wissenschaftlichen Klassifikationen sind aber fast identisch mit den

theologischen Klassifikationen und den moralischen Forderungen, die das englische
Hecht im lö. Jahrhundert aufgestellt hat... Die heutigen gesetzlichen Umschreibungen
von Sexualakten als zulassig oder »naturlich« oder als »widernatürlich beruhen nicht
auf Tatsac hen, die von Biologen festgestellt oder von der 'Natur selber gewonnen wurden.

"Vielmehr sind von Laien. Juristen und Männern der Wissenschaft uralte Gesetze

als letzte Quellen der moralischen Bewertung fur eine ganze Au/ahl von Dingen
übernommen worden, die mau in einem Lehrbuch fur abnormale Psychologie erorten kann.
Auf keinem andern Gebiet der W issenschaft haben sich die Gelehrten damit abgefunden.

die biologischen Vorstellungen alter Juristen und Theologen zu übernehmen, oder
die von Mystikern vor 200(1 oder 3000 Jahren augestellten Analysen.»

Aus dem amerikanischen Kuisey-Report

Saubere Ehrlichkeit im «modernen V erhalten

«Es gibt ziemlich viel sexuelle Kontakte in der alteren männlichen Bevölkerung
der Landwirtschaflsgebiete in den westlichen Staaten. Es handelt sich dabei um einen

Typus der Homosexualität der wahrscheinlich unter den Pionieren und den Freiluft-
meiischen überhaupt alltaglich war. Heute findet man diesen Typus bei V iehtreibern,
Holzfällern. Landarbeitern und ahnlichen Gruppen, bei durchaus männlichen, physisch
aktiven Leuten. Diese Manner haben dem Ernst der ungehaudigteii Natur ins Antlitz
gesehen. Sie leben in der unbeschwerten, von Theorien kaum angekränkelten
Wirklichkeit. Auf diesem Hintergrunde kommt mau leicht auf den Standpunkt. Geschlecht
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